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Massnahmen von Gesetzes wegen für  
Urteilsunfähige

 Vertretung durch Ehegatten oder eingetragene 
Partner/in, Art. 374 ff.

 Vertretung bei medizinischen Massnahmen, Art. 
377 ff.

 Aufenthalt in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen, Art. 
382 ff.
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Vertretung durch Ehegatten oder eingetragene 
Partner, nArt. 374-376

Voraussetzung

Urteilsunfähigkeit des Gatten / Partners

 gemeinsamer Haushalt

 oder regelmässig und persönlich Beistand 
geleistet

Fehlen eines Vorsorgeauftrages oder einer 
Beistandschaft
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Vertretung durch Ehegatten oder eingetragene Partner (Forts.)

 Inhalt
 Vertretung zur Deckung des Unterhaltsbedarfs
 Ordentliche Verwaltung von Einkommen und 

Vermögen
 Post öffnen und erledigen
 Für ausserordentliche Vermögensverwaltung: 

Zustimmung ESB nötig

Einschreiten ESB bei Bedarf:
 Ausstellen einer Legitimationsurkunde
 Entzug der Vertretungsbefugnis
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Voraussetzung
 Urteilsunfähigkeit
 Fehlen einer Patientenverfügung

 Inhalt
 Behandlungsplan
 Einbezug von berechtigten Personen
 Einbezug der Person selbst soweit möglich

Vertretung für ambulante und stationäre 
Massnahmen
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Vertretung bei medizinischen Massnahmen
nArt. 377- 381

Vertretungsberechtigte Personen
 Gemäss Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag
 Beistand
 Ehegatte / Partnerin in gemeinsamem Haushalt oder der 

regelmässig persönlichen Beistand leistet
 Konkubine, der regelmässig persönlich beisteht
 Nachkommen, wenn sie regelmässig persönlich 

beistehen
 Eltern, wenn sie regelmässig persönlich beistehen
 Geschwister, wenn sie regelmässig persönlich beistehen
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Vertretung bei medizinischen Massnahmen (Forts.)
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Behandlung einer psychischen Störung richtet sich 
nach nArt. 434

Einschreiten der ESB:
 Errichten einer Vertretungsbeistandschaft
 Bestimmen der vertretungsberechtigten Person bei 

Differenzen oder Gefahr
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Vertretung bei medizinischen Massnahmen (Forts.)

Aufenthalt in Wohn- oder 
Pflegeeinrichtungen, nArt. 382-387

Voraussetzung
 Urteilsunfähigkeit

 Längere Unterbringungsdauer in Wohn- oder 
Pflegeeinrichtung

 Inhalt
 Betreuungsvertrag

Leistungen, Wünsche der Betroffenen berücksichtigen

Entgelt
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Aufenthalt in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen (Forts.)

Regelungen über Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit
 Wenn keine Alternative besteht

 Ernsthafte Gefahr für Leben und körperliche Integrität der 
betroffenen Person oder Dritter

 Beseitigung schwerwiegender Störung des 
Gemeinschaftslebens

 Aufhebung sobald als möglich

Aufklärungspflicht gegenüber betroffener Person
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Aufenthalt in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen (Forts.)

Protokollierung

 Information und Einsichtsrecht der vertretungs-
befugten Person

Schutz der Persönlichkeit, Förderung von 
Aussenkontakten und möglichst freie Arztwahl

Einschreiten der ESB
 Anrufung durch Betroffene

 Anrufung durch Nahestehende

 Anordnungen, Änderung oder Aufhebung durch ESB

Aufsichtspflicht der Kantone über Einrichtungen
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